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T E I L  A :  P L A N Z E I C H N U N G

AUSZUG TOPOGRAPHISCHE KARTE

T E I L  C :  N A C H R I C H T L I C H E  Ü B E R N A H M E N  
U N D  H I N W E I S E

R E C H T S G R U N D L A G E N

V E R F A H R E N S A B L A U F

M 1:25.000

3

4

4.1

Nachrichtliche Übernahmen

Zum Zeitpunkt des Vorentwurfs gibt es keine bekannten nachrichtlichen Übernahmen im Sinne der 
§ 9 Abs. 6 und 6a BauGB.

Hinweise

Radonschutz

Das Plangebiet befindet sich:
• in keiner radioaktiven Verdachtsfläche und gegenwärtig liegen keine Anhaltspunkte über 

radiologisch relevante Hinterlassenschaften vor,
• außerhalb eines festgelegten Radonvorsorgegebietes und […] in einer als unauffällig 

bezüglich der zu erwartenden durchschnittlichen Radonaktivitätskonzentration in der 
Bodenluft charakterisierten geologischen Einheit.

Wer ein Gebäude mit Aufenthaltsräumen oder Arbeitsplätzen errichtet, hat geeignete Maßnahmen 
zu treffen, um den Zutritt von Radon aus dem Baugrund zu verhindern oder erheblich zu 
erschweren. Diese Pflicht gilt als erfüllt, wenn die nach den allgemein anerkannten Regeln der 
Technik erforderlichen Maßnahmen zum Feuchteschutz eingehalten werden.
Wer im Rahmen baulicher Veränderung eines Gebäudes mit Aufenthaltsräumen oder 
Arbeitsplätzen Maßnahmen durchführt, die zu einer erheblichen Verminderung der Luftwechselrate 
führen, soll die Durchführung von Maßnahmen zum Schutz vor Radon in Betracht ziehen, soweit 
diese Maßnahmen erforderlich und zumutbar sind.

P L A N Z E I C H E N E R K L Ä R U N G

Stadt Bad Lausick
Markt 1
04651 Bad Lausick
E-Mail: sekretariat@bad-lausick.de
Tel.: 034 345 / 7010

Plangeber:

S T A D T   B A D  L A U S I C K

PLA.NET Sachsen GmbH
Straße der Freiheit 3
04769 Mügeln OT Kemmlitz
E-Mail: stadtplanung@planernetzwerk.de
Tel.: 034 362 / 31 610

Planverfasser: Bearbeitung:

Planstand: 03.03.2026 Vorentwurf (Fassung zur frühzeitigen Unterrichtung)

Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 1 bis 11 BauNVO)

WA Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO)

Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 16 - 21a BauNVO)

max. Anzahl Vollgeschosse

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; §§ 22 und 23 BauNVO)

offene Bauweiseo

III

Baugrenze

Grünflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Private Grünflächen

Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 BauGB)

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des
Bebauungsplans (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Flurstücksbegrenzung mit Flurstücksnummer80
3

Bestandsbebauung mit Hausnummer
67

Parzellierungsvorschlag; Abgrenzung mit Angabe
der Grundstücksnummer und GrundstücksgrößeGS01 - 921 m²

Bemaßung (in m)15,0

Nutzungsschablone

SD / WD Dachformen (Satteldach/Walmdach)

Dachneigung (Mindestneigung 20°, Maximalneigung 50°)

nur Einzelhäuser zulässigE

Verkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Öffentliche Verkehrsfläche besonderer
Zweckbestimmung: Mischverkehr

mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten
zu belastende Flächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 und Abs. 6 BauGB)

Bauordnungsrechtliche Festsetzungen
(§ 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 89 Abs. 2 SächsBO)

Dachgestaltung

Dachneigung und Dachform: Gemäß Planeinschrieb ist im Baugebiet WA 1 eine 
Mindestdachneigung von 20° und eine Maximaldachneigung von 35° festgesetzt. In den 
Baugebieten WA 2 und WA 3 ist eine Dachneigung von maximal 30° festgesetzt.
Zulässig sind Sattel- und Walmdächer. Ausgenommen von dieser Regelung sind Garagen, Stellplätze 
und Nebenanlagen.

Dachaufbauten: In den Baugebieten WA 2 und WA 3 ist die Anbringung von Gauben und 
Dachterrassen unzulässig.

Dachüberstände: Dachüberstände an Traufe und Ortgang sind im gesamten Plangebiet auf maximal 
0,50 m begrenzt.

Kniestock: In allen Baugebieten ist die Kniestockhöhe auf maximal 1,50 m zu begrenzen.

Fassadengestaltung

Außenwände: Die Verkleidung der Außenwände aller baulichen Anlagen mit glänzenden oder stark 
reflektierenden Materialien oder Materialimitaten ist unzulässig. Vollflächig verspiegelte sowie 
selbstleuchtende Fassaden sind ebenfalls unzulässig.

Antennenanlagen: Die Anbringung von Satellitenantennen an den Fassaden der Gebäude sowie an 
Garagen, überdachten Stellplätzen und Nebenanlagen ist unzulässig.

Farbtöne: Zulässig für alle baulichen Anlagen im Planungsgebiet sind helle Farbtöne in Anlehnung 
an die RAL-Farbtöne 1001 beige, 1002 sandgelb, 1014 elfenbein, 1015 hellelfenbein, 7035 lichtgrau, 
9001 cremeweiß, 9002 grauweiß und 9018 papyrusweiß (siehe Anlage X). Darüber hinaus sind 
Fassadenverkleidungen aus Holz sowie vergleichbaren natürlichen, nicht-mineralischen Materialien 
in matter Ausführung zulässig.

Einfriedungen

Einfriedungen: Entlang der Verkehrsflächen sind im gesamten Plangebiet Einfriedungen mit einer 
max. Höhe von 1,50 m bezogen auf das Niveau der grundstücksrelevanten erschließenden 
Verkehrsfläche zulässig. Blickdichte Zäune und Mauern sind entlang der Verkehrsflächen unzulässig.

Fahrzeugstellplätze

Anzahl Stellplätze: In allen Baugebieten sind in den dafür vorgesehenen Flächen gemäß Planteil A 
mindestens zwei Stellplätze oder eine Doppelgarage zu errichten. Zufahrten zu Stellplätzen oder 
Garagen mit einer Länge von mindestens 6,0 m dürfen als Stellplatz angerechnet werden.

GrundflächenzahlGRZ 0,4

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
mit Maßnahmebez.

Dachneigung
min. 20°, max. 50°
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M. Oehler, M. Sc. Stadtplanung
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Bebauungsplan Nr. 84
Wohngebiet "Neue Straße Buchheim"

 Format: 1160 mm x 841 mm

GRZ 0,45

II o

WA 2

Dachneigung
max. 30°SD/WD

M 1

Sonstige Planzeichen

Darstellungen ohne Normcharakter

Die Aufstellung des Bebauungsplanes wurde am ___.___.202__ in öffentlicher Sitzung des 
Stadtrates beschlossen.
Der Aufstellungsbeschluss wurde ortsüblich bekanntgemacht.

Der Stadtrat hat am ___.___.20__ den Vorentwurf des Bebauungsplanes i.d.F. vom 
___.___.20__ inkl. Begründung gebilligt und seine frühzeitige öffentliche Auslegung sowie die 
frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange beschlossen.

Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung in Form einer Planauslage wurde am ___.___.20__  
amtlich bekanntgemacht. Der Entwurf des Bebauungsplanes i.d.F. vom ___.___.20__ hat in der 
Zeit vom ___.___.20__ bis einschließlich ___.___.20__ bei der Stadtverwaltung ausgelegen und 
wurde im gleichen Zeitraum im Landesportal Bauleitplanung online zugängig gemacht.
Die Behörden und Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung 
berührt werden kann, sowie die Nachbargemeinden wurden im Rahmen der frühzeitigen 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange mit Schreiben vom ___.___.20__ gebeten, ihre 
Stellungnahme zum Planentwurf und zur Begründung abzugeben.

Der Stadtrat hat am ___.___.20__ den überarbeiteten Entwurf des Bebauungsplanes i.d.F. vom 
___.___.20__ inkl. Begründung gebilligt und seine öffentliche Auslegung sowie die Beteiligung 
der Träger öffentlicher Belange beschlossen.

Die Öffentlichkeitsbeteiligung in Form einer Planauslage wurde am ___.___.20__ amtlich 
bekannt- gemacht. Der Entwurf des Bebauungsplanes i.d.F. vom ___.___.20__ hat in der Zeit 
vom ___.___.20__ bis einschließlich ___.___.20__ bei der Stadtverwaltung ausgelegen und 
wurde im gleichen Zeitraum im Landesportal Bauleitplanung online zugängig gemacht.
Die Behörden und Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung 
berührt werden kann, sowie die Nachbargemeinden wurden im Rahmen der Beteiligung mit 
Schreiben vom ___.___.20__ gebeten, ihre Stellungnahme zum Planentwurf und zur Begründung 
abzugeben.

Die vorgetragenen Anregungen sowie die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange wurden im Stadtrat in öffentlicher Sitzung am __.__.20__ abgewogen.

Das Ergebnis der Behandlung der vorgetragenen Anregungen und abgegebenen Stellungnahmen 
wurde den Bürgern, Behörden, sonstigen Trägern öffentlicher Belange und den 
Nachbarkommunen mit Schreiben vom ___.___.20__ mitgeteilt.

Der Bebauungsplan i.d.F. vom ___.___.20__, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem 
Textteil (Teile B), wurde am ___.___.20__ durch den Stadtrat als Satzung beschlossen. Die 
Begründung wurde gebilligt.

Bad Lausick, den ___.___.20__                         Michael Hultsch
    (Bürgermeister)

Der Bebauungsplan i.d.F. vom ___.___.20__ , bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem 
Textteil (Teil B), wird hiermit ausgefertigt.

Bad Lausick, den ___.___.20__                             Michael Hultsch
  (Bürgermeister)

Die Genehmigung des Bebauungsplanes i.d.F. vom ___.___.20__ sowie die Stelle, bei der die 
Satzung während der üblichen Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann und über 
deren Inhalt Auskunft erhalten kann, sind am ___.___.20__ im Amtsblatt der Gemeinde amtlich 
bekanntgemacht worden. Der in Kraft getretene Bebbauungsplan ist ebenfalls in das Zentrale 
Landesportal Bauleitplanung eingestellt worden und dort für jedermann einsehbar.
In der Bekanntmachung ist auf die Vorraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) und 
weiter auf Fälligkeit und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen für Vermögensnachteile 
durch diesen Bebauungsplan (§§ 39 - 42 und 44 BauGB) hingewiesen worden.

Die Satzung ist am ___.___.20__ in Kraft getreten.

Meter
Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung
Sachsen (GeoSN); Auszug aus dem Amtlichen Liegen-
schaftskatasterinformationssystem (ALKIS); 11/2023

Quelle:
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© Landesamt für Geobasisinformation Sachsen (GeoSN); © OpenStreetMap-Mitwirkende [01/2026]
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WA 1

Dachneigung
min. 20°, max. 35°SD/WD

E

Bauplanungsrechtliche Festsetzungen

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Art der Nutzung: Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB für alle 
Baugebiete ein allgemeines Wohngebiet (WA) im Sinne des § 4 BauNVO festgesetzt.
Zulässig sind Wohngebäude sowie der Versorgung des Gebiets dienende Läden und  nicht störende 
Handwerksbetriebe.

Ausgeschlossene Nutzungen: Weitere Nutzungen nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 und 3 BauNVO (der 
Versorgung des Gebiets dienende Schank- und Speisewirtschaften, Anlagen für kirchliche, kulturelle,
soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke) sowie § 4 Abs. 3 BauNVO (Betriebe des 
Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltungen, 
Gartenbaubetriebe, Tankstellen) sind im Geltungsbereich des Bebauungsplanes nicht zulässig.

Maß der baulichen Nutzung  (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Grundflächenzahl (GRZ): Die Obergrenze für die Grundflächenzahl ist gemäß Planeinschrieb für das 
Baugebiet WA 1 auf 0,35 und für die Baugebiete WA 2 und WA 3 auf 0,45 festgesetzt.

Überschreitung GRZ: In allen Baugebieten darf im Sinne des  § 19 Abs. 4 Nr. 1, 2 BauNVO für 
Garagen und Stellplätze inklusive ihrer Zufahrten sowie für Nebenanlagen gemäß dem § 14 BauNVO 
die zulässige Grundfläche um bis zu maximal 25 vom Hundert überschritten werden.

Geschossigkeit: Die maximale Anzahl der Geschosse ist in allen Baugebieten auf maximal (II) 
Vollgeschosse begrenzt.

Höhe baulicher Anlagen: Die maximal zulässige Höhe der baulichen Anlagen ist gemäß 
Planeinschrieb abhängig als maximale Firsthöhe (FH) bzw. maximale Traufhöhe (TH) festgesetzt.
Alle gemäß Planzeichnung im Sinne der §§ 16 und 18 BauNVO festgesetzten Höhen sind in Meter 
über Normalhöhennull (m ü. NHN) bezogen auf das Höhenbezugssystem DHHN 2016 angegeben.

Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen  (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

Bauweise: Innerhalb aller Baugebiete ist als Bauweise gemäß § 22 BauNVO eine offene Bauweise, 
Gebäude mit seitlichem Grenzabstand, festgesetzt. Zulässig sind im Baugebiet WA 1 Einzel- und 
Doppelhäuser, in den Baugebiet WA 2 und WA 3 hingegen nur Einzelhäuser.

Überbaubare Grundstücksflächen: Die überbaubaren Grundstücksflächen werden gemäß Planein- 
schrieb durch die festgesetzten Baugrenzen und Baulinien innerhalb aller festgesetzten Baugebiete 
bestimmt.

Nicht überbaubare Grundstücksflächen: Gemäß § 23 Abs. 5 BauNVO sind Nebenanlagen im Sinne 
des § 14 Abs. 1 BauNVO; Stellplätze, Garagen, Wege, Plätze und sonstige bauliche Anlagen 
außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen unzulässig.

Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

Nebenanlagen: Nebenanlagen (z.B. Gartenlaube, Schwimmbecken, Gewächshaus) sind außerhalb 
der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig.

Stellplätze und Garagen: In allen festgelegten Baugebieten sind tellplätze und Garagen auf den 
dafür vorgesehenen Flächen gemäß Planteil A zu errichten.

Garagen: In allen Baugebieten beträgt der Mindestabstand von Garagen im Sinne der
SächsGarStellplVO zum äußeren Rand der Verkehrsfläche 6,0 m.

Wohnungen in Wohngebäuden (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)

Wohneinheiten: In allen Baugebieten ist je Baugrundstück maximal eine (I) Wohneinheit zulässig.

Verkehrsflächen und Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung: Die innere Erschließung des Plangebietes ist als
Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung: Mischverkehrsfläche festgesetzt. Sie dient nicht der
Unterbringung von Stellplätzen.

Versorgungsanlagen und Leitungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)

Medienerschließung: Gemäß Planeinschrieb sind alle Leitungen, die der Versorgung des Gebiets 
dienen, unterirdisch innerhalb der ausgewiesenen Verkehrsfläche zu verlegen.

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten belastete Flächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Leitungsrechte: Das gemäß Planeinschrieb festgesetzte Leitungsrecht LR 1 ist auf einer Breite
von 2,0 m zugunsten der envia Mitteldeutsche Energie AG (enviaM) zu sichern.

(Ergänzende Fesetzungen insb. zur Grünordnung erfolgen im Zuge der Entwurfsplanung)

1

1.1

1.1.1

1.1.2

1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.3

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.4

1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.5

1.5.1

1.6

1.6.1

1.7

1.7.1

1.8

1.8.1

M

Erhaltung: Bäume
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Baugesetzbuch (BauGB)  in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), 
das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189) geändert worden ist

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 
3786), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert worden ist

Planzeichenverordnung (PlanZV)  vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 6 
des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189) geändert worden ist

Sächsische Bauordnung (SächsBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. Mai 2016 (SächsGVBl. S. 
186), die zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 1. März 2024 (SächsGVBl. S. 169) geändert worden ist.

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 48 des 
Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323) geändert worden ist

Sächsisches Naturschutzgesetz (SächsNatSchG) vom 6. Juni 2013 (SächsGVBl. S. 451), das zuletzt durch 
das Gesetz vom 22. Juli 2024 (SächsGVBl. S. 672) geändert worden ist.

Sächsisches Straßengesetz (SächsStrG) vom 21. Januar 1993 (SächsGVBl. S. 93), das zuletzt durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 20. August 2019 (SächsGVBl. S. 762; 2020 S. 29) geändert worden ist
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M  1:500 Meter
Quelle:

Grundflächenzahl

Geschossigkeit Bauweise

Baugebiet
-

DachneigungDachform

Traufhöhe Firsthöhe

Die Darstellung der Grenzen und Bezeichnungen der Flurstücke stimmt mit dem Liegenschaftskataster überein (Stand: 12/2025).    
Für die Lagegenauigkeit der Grenzdartellung im Plan wird nicht garantiert.

Borna, den __.__.202__     Vermessungsamt des Landkreises Leipzig
       (Siegel/Unterschrift)
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